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Text 

ARTIKEL 38 

Internationale Zusammenarbeit 

Der ESM hat das Recht, zur Beförderung seiner Zwecke nach Maßgabe der Bestimmungen dieses Vertrages mit 
dem IWF, mit jedem Staat, der einem ESM-Mitglied auf Ad-hoc-Basis Finanzhilfe bereitstellt, und mit jeder 
internationalen Organisation oder Einrichtung mit besonderen Zuständigkeiten in damit zusammenhängenden 
Bereichen zusammenzuarbeiten. 


